
 

 
PAV – FAENGER GbR 
Grasweide 25 
41836 Hückelhoven  
 
Gesellschafter: 
Margarethe Faenger 
Rüdiger Stein 

 Telefon:   
Fax:   
E-Mail 
Homepage      
 

02433 -  52 67 85 
02433 -  52 67 86 
info@pav-faenger.de 
www.pav-faenger.de 
 

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Erkelenz e.G. 
BLZ:     312 633 59 
Kto.:      550 550 6016 
Ust.ID:  DE206264116 
 

Publikumszeiten 
Montag bis Freitag 

von 10:00 bis 17:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Bürozeiten: 
Montag bis Freitag 

von 09:00 bis 18:00 Uhr 

 
 

 
 
 
 
 

Vollmacht  
 

zur Beantragung eines Vermittlungsgutscheins 
bei der ���� Agentur für Arbeit / ���� ARGE 

 
Hiermit bevollmächtige ich ____________________________ geb. am ________________, 
die private Arbeitsvermittlung PAV FAENGER GbR, in meinem Namen nach §421g.15 
(1)SGB III den mir zustehenden Vermittlungsgutschein, bei meiner zuständigen Dienststelle 
zu beantragen. Diese Vollmacht gilt bis auf Wiederruf und schließt Neubeantragungen nach 
Ablauf des aktuellen Vermittlungsgutscheins ein, sofern der Vermittlungsvertrag nicht von 
mir oder der PAV gekündigt wurde. 
 
Bitte schicken Sie das Original zu meinen Händen, an folgende Adresse: 
 
Name:_____________________   Vorname:____________________ 
 
Straße:__________________________________________________ 
 
PLZ/Ort:_________________________________________________ 
 
und eine Kopie per Fax: 02433 – 52 67 86 oder per Email: m.faenger@pav-faenger.de an 
die private Arbeitsvermittlung PAV FAENGER GbR 
 
  
 
Hückelhoven, den                                                ______________________________ 
                                                                                                Unterschrift 
 
 
 
 
 
Auszug GA (SGB III) VGS  „Durchführung des Vermittl ungsgutscheinverfahren“ vom 01.01.2008  
 
 
421g.15 Ausstellung auf Antrag, Rechtsnatur, Gültigkeitsdauer  
 
(1) Die Ausstellung des VGS muss vom AN beantragt werden. Als Antrag gilt jede persönliche, auch telefonische, sowie schriftliche 
Willensbekundung per Brief, Fax oder E-Mail. Der VGS kann auch von einem bevollmächtigten Dritten, beispielsweise einem 
privaten Arbeitsvermittler, beantragt und ihm übersandt werden.  
 
(2) Liegen die Anspruchsvoraussetzungen vor, ist der VGS unverzüglich auszustellen und auszuhändigen bzw. zu übersenden.  
 
 
(3) Bei Verlust eines VGS ist auf Antrag eine Zweitschrift auszustellen. Absatz 1 gilt entsprechend.  
 
 


